
Schulverein der Schule Hinsbleek e.V.  
Hinsbleek 14 ½ 22391 Hamburg ½ sv.hinsbleek@gmail.com 

IBAN: DE32 2005 0550 1353 1208 41 | BIC: HASPDEHHXXX (Hamburger Sparkasse) 

Der Schulverein der Schule Hinsbleek e.V. fördert die erzieherischen und unterrichtlichen Aufgaben 
der Schule. Dabei steht vor allem die Förderung der Gemeinschaftserziehung im Vordergrund. 
Insbesondere fördern wir die Teilhabe aller Kinder am Gemeinschaftsleben der Schule.  

Beitrittserklärung 

Hiermit beantrage ich bzw. beantragen wir im Interesse meines bzw. unseres Kindes die 
Mitgliedschaft im Schulverein der Schule Hinsbleek e.V. 
 

     
Familienname des Kindes  Vorname des Kindes  Klasse  
     

ggf. Familienname des 2. Kindes  ggf. Vorname des 2. Kindes  Klasse  
    

Nachname des Elternteils  Vorname des Elternteils  
    

Anschrift, PLZ und Ort 
    
E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme   
    
Ich werde für ein Schuljahr einen Beitrag je Kind in Höhe von (bitte ankreuzen) 
☐ 15,00 Euro   ☐ 25,00 Euro  
☐ 20,00 Euro p  ☐ anderer Betrag:   Euro 
zahlen. 

Die Satzung des Schulvereins erkenne ich in ihrer jeweiligen gültigen Fassung als verbindlich an. 
Änderungen meiner Daten (insb. Bankverbindung, wenn umseitig angegeben) zeige ich dem Vorstand 
zeitnah schriftlich an. Ich stimme einer Speicherung und Verarbeitung meiner Daten gemäß den 
Datenschutzbestimmungen zu. Die Hinweise zum Datenschutz (auf dem gesonderten Blatt, das mir 
überlassen wurde) habe ich zur Kenntnis genommen.  

Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Schuljahr, wenn sie nicht bis 
spätestens 4 Wochen vor Ende des Schuljahres in Textform gekündigt wird. Die Mitgliedschaft endet 
automatisch, wenn mein Kind die Schule verlässt. 

Wir werden die Mitgliedsbeiträge einmal jährlich (voraussichtlich in der 2. Hälfte des Schuljahres) per 
Lastschrift einziehen. Dafür gibt es auf der Rückseite eine Ermächtigung zum Lastschriftverfahren. Es 
ist auch eine Überweisung des Mitgliedsbeitrags auf das oben angegebene Konto möglich. Bitte gebt 
immer den Vor- und Nachnamen und die Klasse des Kindes mit im Verwendungszweck an. 

Das Finanzamt erkennt unseren Einzugsbeleg bzw. Ihren Einzahlungsbeleg bis 300,00 Euro als 
Spendenquittung an. Darüber hinaus stellen wir Ihnen gern eine Spendenquittung aus. Schreibt uns 
dafür bitte eine E-Mail an sv.hinsbleek@gmail.com. Der Schulverein der Schule Hinsbleek e.V. ist 
gemäß Bescheid vom 08.09.2022 des Finanzamts Hamburg-Nord (StNr. 17/440/08286) als 
gemeinnützig im Sinne der §§ 51 ff. AO anerkannt und von der Körperschaftssteuer nach § 5 Abs. 1 Nr. 
9 KStG befreit.  

   

Ort, Datum  Unterschrift des Elternteils 
  

 oder Antrag 
online stellen 



Schulverein der Schule Hinsbleek e.V.  
Hinsbleek 14 ½ 22391 Hamburg ½ sv.hinsbleek@gmail.com 
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Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift  

(SEPA-Lastschriftverfahren) 

 
Name des/der Kontoinhabers/-in 
   

Anschrift, PLZ und Ort 
 

Hiermit ermächtige ich den Schulverein der Schule Hinsbleek e.V. widerruflich, den umseitig 
angegebenen Beitrag bei Fälligkeit zu Lasten des folgenden Kontos einzuziehen. 

 

IBAN:   
 

BIC:   
 

Bank:   
 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des Kreditinstituts 
keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht 
vorgenommen. Etwaige Gebühren für Rücklastschriften werden mir in Rechnung gestellt. Ich stimme 
einer Speicherung und Verarbeitung meiner Daten dem. den Datenschutzbestimmungen zu. Die 
Hinweise zum Datenschutz (auf dem gesonderten Blatt, dass mir überlassen wurde) habe ich zur 
Kenntnis genommen. 

   

Ort, Datum  Unterschrift des/der Kontoinhabers/-in 
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Hinweise zum Datenschutz 

Liebe Eltern, 

herzlich willkommen im Schulverein der Schule Hinsbleek e.V. und danke für Euren Beitritt. Mit Abgabe der 
Beitrittserklärung werdet Ihr Mitglied bei uns. Im Zuge Eurer Mitgliedschaft verarbeiten wir natürlich auch Eure 
Daten. Dies dürfen wir auch ohne explizite Zustimmung, da gem. DSGVO § 6 Abs. 1 Satz 1b alle im Rahmen einer 
vertraglichen Beziehung erhobenen Daten verwendet werden dürfen, sofern sie für die Vertragserfüllung 
erforderlich sind. Dies ist bei Vereinen die Mitgliedschaft. 

Mit Abgabe der Beitrittserklärung stimmt Ihr der Datenverarbeitung, der von Euch angegeben Daten automatisch 
zu. Sollte dies für Euch nicht akzeptabel sein, gebt die Beitrittserklärung bitte nicht ab. Dann könnt Ihr aber leider 
auch nicht Mitglied werden. Solltet Ihr Fragen haben, sprecht uns gern an. 

Zuständigkeit 

Wir gehen wir mit Euren Daten um? Ganz einfach wir haben eine Mitgliederverwaltung. Mehr ist es nicht. Diese 
einfache Aufgabe obliegt unserem 1. Vorsitzenden und der Rolle des Rechnungsführers. Zugriff haben nur der 
geschäftsführende Vorstand (1. Vorsitzender, 2. Vorsitzende und Rechnungsführer).  

Unser Schulverein ist ein kleiner Verein. Wir haben weniger als neun Leute mit der Datenverarbeitung beschäftigt 
und aus diesem Grund gemäß DSGVO keinen Datenschutzbeauftragten. 

Übermittlung von Daten 

Auf der Beitrittserklärung seht Ihr die Daten, die wir erhaben. Wir geben Sie in den wenigsten Fällen weiter. 
Nachfolgend zeigen wir auf, ob und an wen wir die Daten weitergeben: 

- An andere Mitglieder? Nein, nur im Sonderfall (z.B. Minderheitenbegehren nach § 37 BGB) 
- An Verbände? Nein, wir haben keine Dachorganisation. 
- An die Schule? Nein, wir nutzen lediglich die Lehrkräfte als Überbringer Eurer Beitrittserklärung 
- An wen noch? An Behörden, soweit wir dazu verpflichtet sind (z.B. Finanzamt) 
- Werden Daten veröffentlich? Nein. Natürlich auch nicht im Internet. 
- Gibt es persönliche Nachrichten? Das kommt drauf an. Wenn Ihr uns auf der Beitrittserklärung 

Kontaktdaten hinterlasst, kann es vorkommen, dass diese zur Kontaktaufnahme ausschließlich durch 
uns genutzt werden.  

- Weitergabe zu Werbezwecken? Natürlich nicht. 

Widerspruchs- und Auskunftsrecht sowie Löschung von Daten 

Würden wir Daten erheben, die wir nicht zu unserer Vertragserfüllung benötigen, hättet Ihr ein 
Widerspruchsrecht. Aber wie Ihr auf dem Beitrittsformular gesehen habt, erheben wir die gar nicht. Aber Ihr habt 
ein Auskunftsrecht. Wenn Ihr also vergessen haben solltet, welche Daten wir gespeichert haben, dann teilen wir 
sie Euch gern auf Nachfrage mit. Das umfasst, … 

- ob wir überhaupt Daten von Euch haben und 
- wenn ja, welche. Ihr habt dann auch ein Recht auf Berichtigung, falls etwas falsch sein sollte oder sich 

etwas geändert hat. 

Ihr habt ferner das Recht auf Löschung. Das ist einfach: Wenn Eurer Kind die Schule verlässt, löschen wir Eure 
Daten in der Mitgliederverwaltung. Archiviert bleiben Sie in den Finanzunterlagen soweit wir zur Archivierung 
gesetzlich verpflichtet sind. 

 

Wir hoffen, dass die Informationen verständlich sind und Ihr Mitglied werdet und die Beitrittserklärung abgebt. 
Wir sagen „DANKE“ – im Namen der Kinder und der Schulgemeinschaft. 


